
Ein ständiges Ärgernis

Bescheide über Säumniszuschläge 
edes Jahr, wenn die BGFW Bescheide
über die Erhebung von Säumniszuschlä-

gen verschickt, folgen darauf verärgerte
Anrufe und Briefe. Zumeist sind es nur
wenige Tage, um die eine Zahlung verspätet
bei der BGFW eingetroffen ist.
Alle Sozialversicherungsträger sind
gesetzlich verpflichtet Säumniszuschlä-
ge zu erheben, wenn der Beitrag oder Bei-
tragsvorschuss nicht bis zum Fälligkeitstag
gezahlt wird. 
Als bezahlt gilt ein Beitrag erst dann,

J wenn er dem Konto der BG gut
geschrieben ist.
Bei  der Zahlung des Beitrags ist deshalb die
Banklaufzeit zu berücksichtigen!
Um die unerfreulichen Säumniszuschläge zu
vermeiden, bietet die BGFW die Teilnahme
am Lastschriftverfahren an.
Die abgedruckte Einzugsermächtigung
ausschneiden, ausfüllen und an die BGFW
schicken: Damit erledigen sich  die Zah-
lungstermine von selbst. Die BGFW zieht
den Beitrag immer rechtzeitig ein.


